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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Werkfeuerwehrmann und zur Werkfeuerwehrfrau
(Werkfeuerwehrausbildungsverordnung – WFAusbV)

Vom 22. Mai 2015
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 830 vom 5. Juni 2015)

Aufgrund des § 4 Absatz 1 und des § 6 des Berufsbildungsgesetzes, die durch Artikel 232
Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden sind,
in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August
2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I 
S. 4310) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Abschnitt1

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung

§ 1

Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf des Werkfeuerwehrmannes und der Werkfeuerwehrfrau wird nach 
§ 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt.

§ 2

Dauer der Berufsausbildung

Die Berufsausbildung dauert drei Jahre.

§ 3

Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan 
(Anlage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der 
Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen
werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Per-
son des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern.

(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sol-
len so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit nach
§ 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähigkeit
schließt insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein.
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§ 4

Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild

(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:

1.   berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und

2.   integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Berufsbildpositionen als Teil des
Ausbildungsberufsbildes gebündelt.

(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten sind:

1.   rechtliche Grundlagen des Feuerwehrdienstes sowie Anforderungen an den Beruf,

2.   Brandgeschehen, Löschmittel und Löschverfahren,

3.   Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr,

4.   Atemschutz,

5.   Einrichten, Sichern und Betreiben von Einsatzstellen,

6.   Sichern, Retten und Bergen,

7.   Brandbekämpfung,

8.   technische Hilfeleistung,

9.   Einsatz mit radioaktiven, biologischen und chemischen Gefahrstoffen (ABC-Einsatz),

10. Rettungssanitäter-Einsatz und

11. vorbeugender Brandschutz.

(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähig keiten sind:

1.   Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

2.   Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

3.   Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4.   Umweltschutz,

5.   Information, Kommunikation und Teamarbeit,

6.   Erstellen und Anwenden technischer Unterlagen,

7.   Kommunikations- und Informationssysteme,

8.   Arbeitsorganisation,

9.   elektrotechnische Arbeiten für den Feuerwehreinsatz,

10. metall-, sanitär-, heizungs- und klimatechnische Arbeiten für den Feuerwehreinsatz 
sowie

11. Holzbauarbeiten für den Feuerwehreinsatz.



§ 5

Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Aus-
bildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbil-
dungsplan zu erstellen.

§ 6

Schriftlicher Ausbildungsnachweis

(1) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Dazu ist
ihnen während der Ausbildungszeit Gelegenheit zu geben.

(2) Die Ausbildenden haben den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen.

Abschnitt 2

Abschlussprüfung

§ 7

Ziel, Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat.

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2.

(3) Teil 1 soll in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres durchgeführt werden, Teil 2 am
 Ende der Berufsausbildung.

§ 8

Inhalt von Teil 1

Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1.   die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten drei Ausbildungshalbjahre genannten Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

2.   den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

§ 9

Prüfungsbereich von Teil 1

(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Handwerkliche Arbeiten statt.

(2) Im Prüfungsbereich Handwerkliche Arbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er in der
Lage ist,
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1.   technische Unterlagen auszuwerten, technische Parameter zu bestimmen, Arbeits -
abläufe zu planen und abzustimmen sowie Material und Werkzeug zu disponieren,

2.   Werkstücke herzustellen, Funktionen zu überprüfen, seine Vorgehensweise zu erläutern
und durchgeführte Arbeiten zu dokumentieren,

3.   Sicherheitsregeln, Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzbestimmungen ein-
zuhalten und

4.   Gefährdungen zu erkennen sowie Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.

(3) Für den Nachweis nach Absatz 2 sind folgende Gebiete zugrunde zu legen:

1.   elektrotechnische Arbeiten,

2.   metall-, sanitär-, heizungs- und klimatechnische Arbeiten sowie

3.   Holzbauarbeiten.

(4) Der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe zu einem Gebiet nach Absatz 3 Nummer 1, 2 oder 3
durchführen. Dabei können ergänzende Tätigkeiten aus einem weiteren Gebiet nach 
Absatz 3 einfließen. Mit dem Prüfling wird über die Arbeitsaufgabe ein auftragsbezoge -
nes Fach gespräch geführt. Weiterhin soll er Aufgaben zu den Gebieten nach Absatz 3
Nummer 1, 2 und 3 schriftlich bearbeiten.

(5) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 555 Minuten. Die Bearbeitungszeit für die Arbeits-
aufgabe beträgt 420 Minuten; innerhalb dieser Zeit soll das auftragsbezogene Fachge-
spräch höchstens 10 Minuten dauern. Die Bearbeitungszeit für die schriftlichen Aufgaben
beträgt 135 Minuten.

§ 10

Inhalt von Teil 2

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf

1.   die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 sowie

2.   den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs-
rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.

(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die
 bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen
 werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist.

§ 11

Prüfungsbereiche von Teil 2

Teil 2 der Abschlussprüfung findet in folgenden Prüfungsbereichen statt:

1.   Brandbekämpfung und Menschenrettung,

2.   Technische Hilfeleistung und ABC-Einsatz,

3.   Grundlagen und Techniken der Gefahrenabwehr sowie

4.   Wirtschafts- und Sozialkunde.
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§ 12

Prüfungsbereich Brandbekämpfung und Menschenrettung

(1) Im Prüfungsbereich Brandbekämpfung und Menschenrettung soll der Prüfling nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, Funktionen und Aufgaben in taktischen Feuerwehreinheiten
nach Feuerwehr-Dienstvorschriften wahrzunehmen und dabei

1.   Feuerwehrfahrzeuge der Klasse C sowie Fahrzeuge für die Notfallrettung auf öffent-
lichen Straßen zu führen und zu besetzen; zur Prüfung ist der Führerschein der Klas-
se C sowie ein Nachweis über die Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zur Ret-
tungssanitäterin vorzulegen,

2.   Einsatzmittel zu handhaben,

3.   Gefährdungspotenziale abzuschätzen,

4.   Eigensicherung durchzuführen und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie

5.   die Situationen vor Ort zu erkunden und Sachstände rückzumelden.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind folgende Gebiete zugrunde zu legen:

1.   Brände löschen und

2.   Menschen retten.

(3) Der Prüfling soll je eine Arbeitsprobe zu Absatz 2 Nummer 1 und 2 durchführen. Mit ihm
wird über jede der beiden Arbeitsproben ein auftragsbezogenes Fachgespräch geführt.

(4) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 90 Minuten. Innerhalb dieser Zeit sollen die auftrags-
bezogenen Fachgespräche zusammen höchstens 10 Minuten dauern.

§ 13

Prüfungsbereich Technische Hilfeleistung und ABC-Einsatz

(1) Im Prüfungsbereich Technische Hilfeleistung und ABC-Einsatz soll der Prüfling nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, Funktionen und Aufgaben in taktischen Feuerwehreinheiten
nach Feuerwehr-Dienstvorschriften wahrzunehmen und dabei

1.   Einsatzmittel zu handhaben,

2.   Gefährdungspotenziale abzuschätzen,

3.   Eigensicherung durchzuführen und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sowie

4.   die Situationen vor Ort zu erkunden und Sachstände rückzumelden.

(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 sind folgende Gebiete zugrunde zu legen:

1.   technische Hilfe leisten und

2.   einen ABC-Einsatz durchführen.

(3) Der Prüfling soll je eine Arbeitsprobe zu Absatz 2 Nummer 1 und 2 durchführen. Mit ihm
wird über jede der beiden Arbeitsproben ein auftragsbezogenes Fachgespräch geführt.

(4) Die Prüfungszeit beträgt insgesamt 90 Minuten. Innerhalb dieser Zeit sollen die auftrags-
bezogenen Fachgespräche zusammen höchstens 10 Minuten dauern.
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§ 14

Prüfungsbereich Grundlagen und Techniken der Gefahrenabwehr

(1) Im Prüfungsbereich Grundlagen und Techniken der Gefahrenabwehr soll der Prüfling
nachweisen, dass er in der Lage ist,

1.   rechtliche Grundlagen des Feuerwehrwesens zu erläutern,

2.   Brandgeschehen zu beurteilen, Löschmittel und Löschverfahren auszuwählen und ein-
zusetzen,

3.   Fahrzeuge und Geräte zu unterscheiden,

4.   Atemschutz anzuwenden,

5.   Einsatzlehre zu berücksichtigen und

6.   Kenntnisse des vorbeugenden Brandschutzes anzuwenden.

(2) Der Prüfling soll die Aufgaben schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 195 Minuten.

§ 15

Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde soll der Prüfling nachweisen, dass er
in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der
 Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen.

(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling soll die Aufgaben
schriftlich bearbeiten.

(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.

§ 16

Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen 
für das Bestehen der Abschlussprüfung

(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:

1.   Handwerkliche Arbeiten mit 30 Prozent,

2.   Brandbekämpfung und Menschenrettung mit 20 Prozent,

3.   Technische Hilfeleistung und ABC-Einsatz mit 20 Prozent,

4.   Grundlagen und Techniken der Gefahrenabwehr mit 20 Prozent,

5.   Wirtschafts- und Sozialkunde mit 10 Prozent.

(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen wie folgt bewertet
worden sind:

1.   im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,

2.   im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,
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3.   in den Prüfungsbereichen „Brandbekämpfung und Menschenrettung“ sowie „Tech -
nische Hilfeleistung und ABC-Einsatz“ mit mindestens „ausreichend“,

4.   in mindestens einem der übrigen Prüfungsbereiche von Teil 2 der Abschlussprüfung mit
mindestens „ausreichend“ und

5.   in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 der Abschlussprüfung mit „ungenügend“.

(3) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der Prüfungsbereiche „Grundlagen und
Techniken der Gefahrenabwehr“ oder „Wirtschafts- und Sozialkunde“ durch eine mündliche
Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn

1.   der Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und

2.   die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung den Aus-
schlag geben kann.

Bei der Ermittlung der Ergebnisse für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis
und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

Abschnitt 3

Schlussvorschriften

§ 17

Übergangsregelung

Berufsausbildungsverhältnisse nach der Verordnung über die Entwicklung und Erprobung
des Ausbildungsberufes Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau vom 7. Juli 2009 (BGBl. I
S. 1747), die vor Ablauf des 31. Juli 2015 begonnen worden sind, werden nach den bis
 dahin geltenden Vorschriften zu Ende geführt.

§ 18

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die
Entwicklung und Erprobung des Ausbildungsberufes Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehr-
frau vom 7. Juli 2009 (BGBl. I S. 1747) außer Kraft.

Berlin, den 22. Mai 2015

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Energie

In Vertretung

Machnig
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

11

Ausbildungsrahmenplan
für die Berufsausbildung zum Werkfeuerwehrmann und zur Werkfeuerwehrfrau

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Anlage 
(zu § 3 Absatz 1)

1 Rechtliche Grundlagen
des Feuerwehrdienstes
sowie Anforderungen an
den Beruf 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)

a)   Aufgaben, Struktur und rechtliche Grundlagen des 
Brandschutzes, Katastrophenschutzes, der techni-
schen Hilfe und des Rettungsdienstes und seiner 
Einrichtungen in Grundzügen erläutern

b)   Aufgaben und Befugnisse der öffentlichen sowie 
der Werk- und Betriebsfeuerwehren unterscheiden

c)   Formen der Zusammenarbeit und deren rechtliche 
Grundlagen im Brandschutz, Katastrophenschutz, 
in der technischen Hilfe und im Rettungsdienst an 
Beispielen aus dem Ausbildungsbetrieb erklären

d)   Garantenstellung des Berufs und ethische Anfor-
derungen darstellen und angemessen handeln

e)   Belastungssituationen im Beruf erkennen und 
bewältigen

f)    körperliche Fitness kontinuierlich erhalten

g)   sich mit psychischen Belastungen des Berufs 
auseinandersetzen und die psychische Stabilität 
erhalten

h)   berufsbezogene rechtliche Vorschriften anwenden, 
insbesondere die einschlägigen Feuerwehr-Dienst-
vorschriften

2 Brandgeschehen, Lösch-
mittel und Löschverfahren 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

a)   Maßnahmen zur Unterbrechung der Verbrennung 
durchführen, insbesondere unter Berücksichtigung 
der stofflichen und energetischen Voraussetzungen 
der Verbrennung

b    Wärme- und Rauchentwicklung sowie Brandaus-
breitung abschätzen

c)   Rauchdurchzündung, Rauchexplosion und Stich-
flamme einschätzen und entsprechende Maßnah-
men ergreifen

d)   die Löschmittel Wasser, Schaum, Pulver, Kohlen-
dioxid und sonstige Löschmittel in Abhängigkeit 
von den Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen 
auswählen und einsetzen

e)   Löschverfahren situationsbezogen anwenden

3 Fahrzeuge und Geräte der
Feuerwehr 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

a)   Fahrzeuge, insbesondere Löschfahrzeuge, Rüst- 
und Gerätewagen, nach ihrem technischen und 
taktischen Einsatzwert auswählen sowie die Min-
destausstattung der Fahrzeuge und die fakultative 
Zusatzausstattung überprüfen

2

4
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

b)   Kraftfahrzeuge der Klasse C sowie Fahrzeuge für 
die Notfallrettung auf öffentlichen Straßen inner-
halb und außerhalb geschlossener Ortschaften 
sicher und wirtschaftlich führen

c)   Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge herstellen und 
erhalten

d)   Schutzkleidung und Schutzausrüstung unterschei-
den, auswählen und anlegen, insbesondere Feuer-
wehrschutzbekleidung, persönliche Ausrüstung, 
persönliche Schutzausrüstung für ABC-Schadens-
lagen

e)   Löschgeräte, Schläuche, Armaturen und Zubehör, 
Rettungsgeräte, Sanitäts- und Wiederbelebungs-
geräte, Beleuchtungs- und Signalgeräte, Mess- 
und Nachweisgeräte, Arbeitsgeräte und Hand-
werkszeuge jeweils nach Art, Funktion und Ver-
wendungszweck unterscheiden, anwenden, über-
prüfen und instand halten

4 Atemschutz 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

a)   Atemschutzgeräte nach Art, Funktion und Verwen-
dungszweck auswählen und anwenden

b)   Atemschutzgeräte anlegen sowie Sicht-, Dichtig-
keits- und Funktionskontrolle durchführen

c)   Atemschutzgeräte pflegen

d)   Lösch-, Rettungs- und Bergungsarbeiten mit 
Atemschutz unter Berücksichtigung der Einsatz-
grundsätze durchführen

e)   Aufgaben innerhalb von Sicherheitstrupps wahr-
nehmen

f)    Atemschutzüberwachung durchführen

5 Einrichten, Sichern und
Betreiben von Einsatz-
stellen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

a)   örtliche Gegebenheiten bewerten

b)   vor Ort provisorische Arbeitsplätze einrichten

c)   Einsatzstellen ausleuchten

d)   Gerüste behelfsmäßig aufbauen und Betriebs-
sicherheit vorhandener Gerüste beurteilen

e)   Einsatzstellen räumen, insbesondere Baustoffe, 
Geräte und Maschinen für den Abtransport vor-
bereiten und verlasten

f)    Baustoffe, Geräte und Maschinen entsprechend 
den örtlichen statischen Gegebenheiten und nach 
Herstellerangaben sicher lagern

g)   Arbeitsgeräte reinigen, pflegen und warten

6 Sichern, Retten und
Bergen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

a)   Organisation, Aufgaben, Ausrüstung und Einsatz-
grundsätze von Feuerwehreinheiten im Siche-
rungs-, Rettungs- und Bergungseinsatz berück-
sichtigen

10

5

3
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

b)   Gefahren der Einsatzstelle entsprechend der 
Gefahrenmatrix berücksichtigen, insbesondere bei 
Rettung von Menschen und Tieren bei Bränden, 
ABC-Einsätzen und technischen Notsituationen 
aus Gebäuden und Objekten besonderer Art und 
Nutzung sowie aus Wasser, Eis, Höhen und Tiefen

c)   Eigensicherungsmaßnahmen in Gefahrensituatio-
nen anwenden, insbesondere persönliche
Schutzausrüstungen

d)   Sicherungs-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen 
unter Berücksichtigung betriebsspezifischer 
Beson derheiten, insbesondere zur Aufrechterhal-
tung der Betriebsabläufe und zur Werterhaltung, 
durchführen

e)   Geräte zur Sicherung, Rettung und Bergung ein-
setzen

7 Brandbekämpfung 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

a)   Organisation und Aufgaben von Feuerwehreinhei-
ten im Löscheinsatz berücksichtigen

b)   Gefahren der Einsatzstelle bei der Brandbekämp-
fung entsprechend der Gefahrenmatrix bewerten

c)   Brandbekämpfung unter Berücksichtigung 
betriebs spezifischer Besonderheiten, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe und zur 
Werterhaltung, durchführen

d)   Brandbekämpfung in Betriebseinrichtungen mit 
erhöhter Brand- und Explosionsgefahr und ande-
ren besonderen Gefahren durchführen

e)   Brandbekämpfung durchführen, insbesondere in 
Gebäuden und Objekten besonderer Art und 
Nutzung

8 Technische Hilfeleistung 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

a)   Organisation und Aufgaben von Feuerwehreinhei-
ten in der technischen Hilfeleistung berücksichti-
gen

b)   Gefahren der Einsatzstelle bei der technischen 
Hilfeleistung entsprechend der Gefahrenmatrix 
bewerten

c)   technische Hilfeleistung unter Berücksichtigung 
betriebsspezifischer Besonderheiten, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe und zur 
Werterhaltung, durchführen

d)   technische Hilfeleistung durchführen, insbesondere 
in Gebäuden und Objekten besonderer Art und 
Nutzung

e)   Geräte und Hilfsmittel zur technischen Hilfeleistung 
einsetzen, insbesondere bei Hoch- und Tiefbau-
unfällen, Verkehrsunfällen und Hochwasserabwehr

8

8

8
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

9 Einsatz mit radioaktiven,
biologischen und chemi-
schen Gefahrstoffen
(ABC-Einsatz) 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)

a)   Organisation und Aufgaben von Feuerwehreinhei-
ten im ABC-Einsatz berücksichtigen

b)   Gefahren der Einsatzstelle beim ABC-Einsatz 
entsprechend der Gefahrenmatrix bewerten und 
berücksichtigen

c)   ABC-Einsatz unter Berücksichtigung betriebs-
spezifischer Besonderheiten, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe und zur 
Werterhaltung, durchführen

d)   ABC-Einsatz in Betriebseinrichtungen mit erhöhter 
Brand- und Explosionsgefahr und anderen beson-
deren Gefahren durchführen

e)   ABC-Einsatz durchführen, insbesondere in Gebäu-
den und Objekten besonderer Art und Nutzung

f)    Dekontaminationsstellen für Personen und Geräte 
aufbauen und betreiben

10 Rettungssanitäter-Einsatz 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 10)

a)   Maßnahmen auswählen, durchführen und doku-
mentieren

     aa)  Einsatzbereitschaft von Rettungsmitteln her-
stellen

     bb)  Versorgungsbedarf bestimmen und geeignete 
Maßnahmen zur Erreichung des Versorgungs-
ziels auswählen

     cc)  Einsatz dokumentieren

b)   Notfallsituationen erkennen, erfassen und bewer-
ten

     aa)  Vitalfunktionskontrolle, orientierende Ganz-
körperuntersuchung sowie sonstige notfall-
relevante Untersuchungen durchführen

     bb)  Versorgungsbedarf ermitteln

     cc)  Faktoren und Rahmenbedingungen in Schwere 
und Ausmaß auch unter zeitkritischen Bedin-
gungen erfassen und bewerten

     dd)  Situationen, bei denen ein Massenanfall von 
Verletzten (MANV) oder ein Massenanfall von 
Erkrankten (MANE) vorliegt, erkennen

     ee)  Informationen der Rettungsleitstelle mitteilen

c)   in Notfallsituationen lebensrettende und lebens-
erhaltende Maßnahmen durchführen

     aa)  Situationen erkennen, die die Einleitung von 
lebensrettenden und lebenserhaltenden Basis-
maßnahmen erfordern

     bb)  lebensrettende und lebenserhaltende Basis-
maßnahmen selbstständig durchführen und 
deren Wirksamkeit überprüfen

     cc)  durchgeführte Maßnahmen dokumentieren

6
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

     dd)  weitere Versorgung in Zusammenarbeit mit 
anderen Berufsgruppen, insbesondere Ärzten 
und Ärztinnen sowie Rettungskräften, durch-
führen

d)   bei Diagnostik und Therapie mitwirken

     aa)  erweiterte Maßnahmen der Diagnostik und 
Therapie in der Notfallmedizin kennen

     bb)  Vor- und Nachbereitungen treffen und bei der 
Durchführung mitwirken

     cc)  ärztlich veranlasste Maßnahmen unter Aufsicht 
durchführen

     dd)  die Auswirkungen auf Patienten und Patientin-
nen kontinuierlich beobachten

     ee)  Patienten und Patientinnen unterstützen

e)   betroffene Personen unterstützen

     aa)  individuelle psychosoziale Situation der Betei-
ligten anhand der Anamnese und Dokumenta-
tionen anderer an der Versorgung mitwirkender 
Personen erfassen

     bb)  Betroffene bei der psychosozialen Bewältigung 
vital und existenziell bedrohlicher Situationen 
unterstützen

     cc)  Erstberatung und Überleitung der Betroffenen 
in andere Einrichtungen oder Bereiche durch-
führen

f)    in Gruppen und Teams zusammenarbeiten

     aa)  in unterschiedlichen Gruppen oder Teams 
arbeiten

     bb)  eigene Position angemessen in den Team- und 
Gruppenprozess einbringen und diese Position 
sachgerecht vertreten

     cc)  Arbeit mit den anderen beteiligten Personen 
unterschiedlicher Organisationen und Einrich-
tungen abstimmen

     dd)  auf bestehende Konzepte zurückgreifen und 
eigene Handlungsalternativen erarbeiten

     ee)  Unterstützung anderer Experten zur Bewälti-
gung einer konkreten Situation anfordern

g)   Tätigkeit in Notfallrettung und in qualifiziertem 
Krankentransport reflektieren

     aa)  Anforderungen der Tätigkeit und eigenes 
Handeln kritisch reflektieren sowie ein ange-
messenes Rollenverständnis entwickeln

     bb)  mit Krisen- und Konfliktsituationen umgehen

h)   Qualitätsstandards im Rettungsdienst einhalten

15
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

     aa)  Sinn und Ziel eines Qualitätsmanagements im 
Rettungsdienst kennen und das eigene Han-
deln daran ausrichten

     bb)  bei der Umsetzung, Reflexion und Weiterent-
wicklung von Qualitätskonzepten in medizi-
nischen Einrichtungen mitwirken

11 Vorbeugender Brand-
schutz 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 11)

a)   Auskunft geben über baulichen, technischen und 
organisatorischen Brandschutz, insbesondere über 
Gefahrenabwehr- und Alarmierungsplanung und 
Feuerwehreinsatzplanung

b)   ortsfeste Brandschutzeinrichtungen bedienen und 
überprüfen, insbesondere Rauch- und Wärmeab-
zugseinrichtungen, Löschanlagen, Steigleitungen 
und Anschlusseinrichtungen

c)   Brand- und Gefahrenmeldeanlagen bedienen und 
überprüfen

d)   Brand- und Sicherheitswachen durchführen, insbe-
sondere bei feuergefährlichen Arbeiten, Behälter-
besteigung und -befahrung

e)   Löschwasserversorgungssysteme bedienen und 
überprüfen

4

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

1 Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a)   Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetriebes 
erläutern

b)   Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie 
Beschaffung, Vermarktung und Verwaltung erklären

c)   Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufs vertretungen und Gewerkschaften nennen

d)   Grundlagen, Aufgabe und Arbeitsweise der 
betriebs verfassungs- und personalvertretungs-
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben

2 Berufsbildung, Arbeits-
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a)   Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbeson-
dere Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b)   gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

c)   Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d)   wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e)   wesentliche Bestimmungen der für den Ausbil-
dungsbetrieb geltenden Tarifverträge nennen

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a)   Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur Ver-
meidung der Gefährdung ergreifen

b)   berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften anwenden

c)   Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d)   Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden sowie Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämp-
fung ergreifen

4 Umweltschutz 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbe-
sondere

a)   mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil-
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären

b)   für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden

c)   Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltscho -
nenden Energie- und Materialverwendung nutzen

d)   Abfälle vermeiden und Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen

5 Information, Kommunika -
tion und Teamarbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)

a)   Informationen in deutscher und englischer Sprache 
beschaffen, auswerten und aufbereiten, insbeson-
dere aus Dokumentationen, Handbüchern, Fach-
berichten, Firmenunterlagen und Datenbanken

b)   schriftliche Kommunikation auch unter Verwen-
dung englischer Fachbegriffe durchführen

c)   Gespräche situationsgerecht und zielorientiert 
führen

d)   Aufgaben und Entscheidungen im Team planen 
und abstimmen, dabei kulturelle Identitäten 
berücksichtigen

e)   Übergabeprozesse abstimmen

6 Erstellen und Anwenden
technischer Unterlagen 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)

a)   Betriebs- und Gebrauchsanleitungen, Montage-
und Wartungspläne, technische Zeichnungen, 
Fließbilder und Schaltungsunterlagen in deutscher 
und englischer Sprache anwenden

b)   Skizzen erstellen

während

der gesamten

Ausbildung

4

4
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

7 Kommunikations- und
Informationssysteme 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 7)

a)   feuerwehr- und betriebsspezifische Kommunika-
tions- und Informationssysteme einsetzen

b)   Standardsoftware und arbeitsplatzspezifische 
Software anwenden

c)   Regeln zum Datenschutz und zur Datensicherheit 
anwenden

8 Arbeitsorganisation 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 8)

a)   Auftragsunterlagen sowie technische Durchführ-
barkeit von Aufträgen prüfen und mit den betrieb-
lichen Möglichkeiten abstimmen

b)   Arbeitsabläufe planen, Arbeitsschritte festlegen 
und Abwicklungszeiten einschätzen

c)   Materialien, Verschleißteile, Werkzeuge und 
Betriebs mittel für den Arbeitsablauf feststellen, 
auswählen und bereitstellen

d)   Lösungsvarianten entwickeln und bewerten, 
Lösun gen erproben und optimieren

e)   Lösungen implementieren und organisatorisch 
absichern

9 Elektrotechnische Arbei-
ten für den Feuerwehr -
einsatz 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 9)

a)   berufsfeldspezifische Sicherheitsregeln anwenden, 
Gefährdungen erkennen und Maßnahmen zur 
Beseitigung ergreifen

b)   Leitungswege unter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten und der technischen Regeln erken-
nen und Gefährdungen beurteilen

c)   Leitungen für Gebäudeinstallationen unter Beach-
tung der mechanischen und elektrischen Belas-
tung und des Verwendungszwecks auswählen

d)   Leitungen verlegen sowie elektrische Verbindun-
gen, insbesondere durch Löten, Schrauben, 
Stecken und Klemmen, herstellen

e)   Schalter und Steckvorrichtungen für Gebäude-
installationen auswählen und installieren sowie 
Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen

f)    Betriebsmittel für Haupt- und Hilfsstromkreise 
nach technischen Regeln auswählen sowie in 
Betrieb und außer Betrieb nehmen

g)   elektrische Energieversorgung in Bezug auf Funk-
tion, Spannung, Widerstand, Stromstärke und 
Phasenfolge sowie Schutzmaßnahmen überprüfen

h)   Fehler an elektrischen Antrieben, Baugruppen und 
Geräten erkennen und Maßnahmen zur Beseiti-
gung ergreifen

i)    Grundschaltungen von Dreh- und Wechselstrom-
motoren unterscheiden und Aggregate einsetzen

j)    Leuchten und Lampen nach Funktionsart und 
Einsatzzweck auswählen und einsetzen

k)   Lampenschaltungen unterscheiden und herstellen

5

6

16
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Lfd.
Nr.

1

Teil des
Ausbildungs berufsbildes

2

Zu vermittelnde
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

3 4

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im 

1. bis 18.
Monat

19. bis 36.
Monat

10 Metall-, sanitär-, heizungs-
und klimatechnische
Arbeiten für den Feuer-
wehreinsatz 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 10)

a)   berufsfeldspezifische Sicherheitsregeln anwenden, 
Gefährdungen erkennen und Maßnahmen zur 
Beseitigung der Gefährdung ergreifen

b)   Maße erfassen, übertragen und anreißen

c)   metrische Gewinde und Rohrgewinde herstellen

d)   Metalle durch Biegen und Kanten umformen

e)   Injektorbrenner handhaben und Flammeneinstel-
lung vornehmen

f)    Rohre trennen, umformen und verbinden

g)   Löcher in Metalle, in Stein und in Beton bohren

h)   Metalle thermisch und mechanisch trennen

i)    Metalle durch Schrauben, Nieten, Schweißen und 
Hart- und Weichlöten verbinden

j)    hydraulische und pneumatische Geräte handhaben

k)   Bauteile und Baugruppen von Wasserversorgungs-
anlagen und Wasserentsorgungsanlagen montieren 
und demontieren

l)    Heizungs- und Lüftungsleitungen absperren und 
abdichten

m)  Heizungs- und Lüftungsleitungen montieren und 
demontieren

n)   Heizungs- und Klimaanlagen außer Betrieb nehmen

o)   Feuerungsanlagen außer Betrieb nehmen

p)   Ver- und Entsorgungsleitungen in Feuerungsanla-
gen absperren und abdichten

q)   Anlagenteile und Behälter von Förder- und Trans-
portsystemen abdichten und absperren

r)    Anlagenteile montieren und demontieren

11 Holzbauarbeiten für den
Feuerwehreinsatz 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 11)

a)   berufsfeldspezifische Sicherheitsregeln anwenden, 
Gefährdungen erkennen und Maßnahmen zur 
Beseitigung ergreifen

b)   Holz, insbesondere durch Sägen, Stemmen, 
 Hobeln, Raspeln, Schleifen und Bohren, bearbeiten 
und Holzverbindungen herstellen

c)   Baustoffe auswählen, überprüfen und lagern

d)   Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen herstellen

e)   Maßnahmen zur Stabilisierung durchführen und 
Holzbauteile einbauen

f)    Dämmstoffe ein- und ausbauen

18

14

16



20

Rahmenlehrplan 
für den Ausbildungsberuf

Werkfeuerwehrmann und Werkfeuerwehrfrau
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26. März 2015)

Teil I: Vorbemerkungen 

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konfe-
renz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des
Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministe-
rium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. vergleichbarer Ab-
schlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Der Rahmenlehrplan beschreibt
berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf die zu erwerbenden Abschlüsse.

Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz sowie die Lehr-
pläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele und Inhalte der Berufsausbildung.
Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schülerinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf sowie den Abschluss der Berufsschule.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten
Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit
der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben.

Teil II: Bildungsauftrag der Berufsschule 

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen
Bildungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung über
die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in der jeweils gültigen Fassung) agiert.
Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und
hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskom -
petenz zu vermitteln. Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im
Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer
Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, befähigt. Das schließt die
Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen

•  zur persönlichen und strukturellen Reflexion,

•  zum lebensbegleitenden Lernen,

•  zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas

ein.

Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundes -
einheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufsschule erlassenen Regelungen
und Schulgesetze der Länder.

Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsangebot gewährleis -
ten, das

•  in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abgestimmte handlungsorien-
tierte Lernarrangements entwickelt,

•  einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und Schülerinnen ermöglicht,

•  für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Gesellschaft sensibilisiert,

•  Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständig-
keit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen,

•  an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf Kompetenzentwicklung
und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu fördern. Hand-
lungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesell-



schaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu ver-
halten.

Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozial-
kompetenz.

Fachkompetenz
   Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme ziel -
orientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz1

Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und
 Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene
Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie
Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu
ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bin-
dung an Werte.

Sozialkompetenz
   Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen
zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen
und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von
Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.

Methodenkompetenz
   Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und
Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, ei gene

Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz
   Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemein-
sam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz
gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntech-
niken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.

Teil III: Didaktische Grundsätze 

Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen, werden die jungen Menschen zu selbstständigem
Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz. Mit der
 didaktisch begründeten praktischen Umsetzung – zumindest aber der gedanklichen Durchdringung – aller
 Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei Lernen in und aus der Arbeit vollzogen.

Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär an handlungs -
systematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem Unterricht eine veränderte Per-
spektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung
handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen:

•  Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind.

•  Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder zumindest gedanklich
nachvollzogen.

•  Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Beispiel technische, sicher-
heitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte.

•  Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug auf ihre gesellschaft -
lichen Auswirkungen.

•  Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklärung oder die Konflikt-
bewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung.

21

1    Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt stärker den spe-
zifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf.



Teil IV: Berufsbezogene Vorbemerkungen 

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Werkfeuerwehrmann und zur Werkfeuerwehr-
frau ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Werkfeuerwehrmann und zur Werkfeuerwehrfrau
(Werkfeuerwehrausbildungsverordnung) vom 22.05.2015 (BGBl. I S. 830) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 18.06.2009) wird durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben.

Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen werden auf der
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb-
lich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt.

In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) sind folgende
Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam:

Werkfeuerwehrmänner und -frauen sind in Bereichen der Industrie in Werkfeuerwehren zur Gefahrenabwehr
tätig. Sie prüfen Pläne, Anlagen und Geräte des vorbeugenden Brandschutzes und erbringen innerbetriebliche
Sicherheitsdienstleistungen.

Als Fachkräfte schützen und retten Werkfeuerwehrleute Menschen, Objekte, Werte und Anlagen auf der
Grundlage von Rechts- und Dienstvorschriften bei Bränden, ABC-Einsätzen und technischen Hilfeleistungen.
Auf Anforderung unterstützen sie öffentliche Feuerwehren und andere Institutionen der Gefahrenabwehr und
führen gemeinsam Einsätze durch. Durch einen regelmäßigen Übungs- und Ausbildungsbetrieb und die bedarfs-
gerechte Überprüfung der erforderlichen Fahrzeuge und Geräte stellen sie die Einsatzbereitschaft sicher.

Qualität und Zuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit und ein Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Werkfeuerwehren für den Umweltschutz prägen das Berufsbild ebenso wie die Sachverständigkeit in
Vorschriften und Rechtsfragen sowie eine den ethischen Anforderungen entsprechende Werthaltung auf der Ba-
sis der Menschenrechte und der Menschenwürde.

Die berufliche Tätigkeit erfordert physische und psychische Belastbarkeit in Extremsituationen und die Bereit-
schaft, diszipliniert zu handeln. Selbstständige Aufgabenwahrnehmung und Problemlösung sowie die Beurtei-
lung von beruflichen Tätigkeiten auch im Hinblick auf Alternativen zählen zu den Anforderungen auch in einer
einsatzbezogenen Verantwortungsstruktur.

Die fremdsprachigen Ziele sind in die Lernfelder integriert:

•  Vermittlung von Fachtermini und deren Anwendung in praxisgerechten Situationen,

•  Beschaffen von Informationen aus fremdsprachigen Dokumenten und Umgang mit Fachbegriffen insbeson-
dere bezogen auf die Informationstechnik.

In Situationen der Gefahrenabwehr und Brandbekämpfung handelt es sich ausschließlich um englischspra-
chige Kommunikation.
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Teil V: Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Werkfeuerwehrmann und Werkfeuerwehrfrau

  Lernfelder                                                                                                                                Zeitrichtwerte 
                                                                                                                                             in Unterrichtsstunden

  Nr.                                                                                                                                1. Jahr         2. Jahr         3. Jahr

      1   Werkfeuerwehrtechnischen Schutz bereitstellen                                                40

      2   Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen                                                              80

      3   Metalltechnische und installationstechnische Gefahren erkennen                    100
und beseitigen

      4   Elektrotechnische Gefahren erkennen und beseitigen                                        60

      5   Bautechnische Gefahren erkennen und beseitigen                                                                60

      6   Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten sicherstellen                                            80

      7   Einsatzstellen einrichten und sichern                                                                                      80

      8   Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden Brandschutzes überprüfen                             60

      9   Einsätze zur Brandbekämpfung durchführen                                                                                             100

    10   Einsätze zur technischen Hilfeleistung durchführen                                                                                   100

    11   ABC-Einsätze durchführen                                                                                                                         80

            Summen: insgesamt 840 Stunden                                                                   280             280             280
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Lernfeld 1:        Werkfeuerwehrtechnischen Schutz bereitstellen                                            1. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 40 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Struktur und Aufgaben der Werkfeuerwehr in-
nerhalb des Aufbaus und der Prozessabläufe eines Unternehmens darzustellen und sachliche Notwendig-
keiten und personelle Anforderungen der Bereithaltung werkfeuerwehrtechnischen Schutzes zu begründen.
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Stellung der Werkfeuerwehr innerhalb der
Unternehmensstruktur sowie deren betriebliche Operationen und Einsätze (Aufbauorganisation, Ablauforganisa -
tion). Sie informieren sich über die verschiedenen Institutionen und rechtlichen Vorschriften der Gefahrenabwehr
 sowie über deren aktuelle Entwicklungen auch im europäischen Rahmen und beziehen diese auf ihren Ausbildungs-
betrieb (Träger des Brandschutzes, verfassungsrechtliche Grundlagen, Feuerschutzrecht, Katastrophenschutz-
recht, Rettungsdienstrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Amtshilfe, überörtliche Hilfe).
Die Schülerinnen und Schüler begreifen das Unternehmen als ein System, in dem – ausgehend von Unternehmens-
leitbild und Unternehmenskultur – wirtschaftliche, soziale, humanitäre und ökologische Ziele zweckmäßig mitein -
ander verknüpft werden und Wirtschaftlichkeit, Qualitäts- und Kundenorientierung als gleichwertige Ziele einer
 Leistung auch für Werkfeuerwehren gelten. Aus diesen Rahmenbedingungen leiten sie Kriterien zum Einsatz von
Fahrzeugen und Geräten zur Bereitstellung des werkfeuerwehrtechnischen Schutzes ab (Verkehrssonderrechte,
Unfallverhütungsvorschriften).
Die Schülerinnen und Schüler verwenden sowohl innerbetriebliche Informationswege als auch kommunikations-
technische Einrichtungen zur Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung.
Sie präsentieren ihre Ergebnisse zur Organisation, den Zielen und der Verantwortung einer Werkfeuerwehr vor den
anderen. Dabei beurteilen sie auch die ethischen Anforderungen, die mit einer verantwortungsvollen Aufgabenwahr-
nehmung durch die Angehörigen der Werkfeuerwehr einhergehen, und handeln danach (Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit). Sie nutzen die Ergebnisse zur Gewährleistung reibungsloser Arbeitsabläufe.

Lernfeld 2:        Gefährliche Stoffe und Güter beurteilen                                                           1. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die von gefährlichen Stoffen, Gütern und An-
lagen ausgehenden Gefahren im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit einzuschätzen und Maßnahmen zu deren
Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Gefahrenkennzeichnungen und nutzen betriebliche Informa -
tionssysteme. Sie handhaben feste, flüssige und gasige Stoffe unter Berücksichtigung ihrer physikalischen und
chemischen Eigenschaften (Aggregatzustände, Löslichkeit, elektrische Leitfähigkeit, Risiko- und Sicherheitssätze,
Periodensystem der Elemente, Bindungsarten, Reaktionsgeschwindigkeit).
Die Schülerinnen und Schüler wählen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung aus. Zu diesem Zweck nutzen sie
Kennt nisse über Verbrennungsvorgänge und geeignete Löschmittel und Löschverfahren. Sie schätzen die Gefahren
ein, die durch den Energieumsatz bei chemischen Reaktionen entstehen, und beachten die besonderen Gefähr-
dungspotenziale von Säuren, Basen, Metallen sowie von organischen Verbindungen und radioaktiven Stoffen (Ent-
zündbarkeit, Brennbarkeit, Zündenergie, Verpuffung, Explosion, Detonation, Neutralisation).
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen und bewerten die von ihnen ergriffenen Maßnahmen unter Berücksichti-
gung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz (persönliche Schutzausrüstung) und Umweltschutz. Sie tauschen
sich mit anderen über die Maßnahmen aus.
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Lernfeld 3:        Metalltechnische und installationstechnische                                                 1. Ausbildungsjahr
                          Gefahren erkennen und beseitigen                                                     Zeitrichtwert: 100 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, metalltechnische und installationstechnische
Gefahren im Rahmen der Feuerwehrtätigkeit zu erkennen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergrei-
fen.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen einsatzbezogene Arbeitsaufträge, wenden technische Unterlagen (Fer -
tigungszeichnungen, Montagezeichnungen, Funktionsbeschreibungen, Normen) an, auch fremdsprachige, und
prüfen sie auf Durchführbarkeit.
Sie wählen geeignete Materialien, Verbindungen und Verbindungsmittel aus. Sie skizzieren konstruktive Lösungen
und stellen material- und konstruktionsbezogene Zusammenhänge her (Eigenschaften der Werkstoffe, Stabilität,
Funktionalität).
Zur Fertigung verwenden sie geeignete Werkzeuge und Maschinen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit
(Getriebe, Kupplungen, Pumpen, pneumatische Funktionseinheiten, hydraulische Funktionseinheiten) und des Ge-
sundheitsschutzes.
Die Schülerinnen und Schüler montieren und demontieren Metallkonstruktionen, Bauteile und Baugruppen von
Wasser- und Abwasserinstallationen sowie Anlagenteile und Behälter von Förder- und Transportsystemen. Dazu fer-
tigen, verbinden und trennen sie Bauelemente aus metallischen und nicht metallischen Werkstoffen (stoffschlüssige
Verbindungen, formschlüssige Verbindungen, kraftschlüssige Verbindungen) und formen sie um. In diesem Zusam-
menhang wenden sie Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren und zur Sicherheit am Arbeitsplatz an. Sie nehmen
Heizungs- und Klimaanlagen außer Betrieb.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergebnis. Dabei beziehen sie Aspekte
der Gefahrenabwehr und Qualitätssicherung in ihre Überlegungen ein und diskutieren die Folgen von Fehlern mit
anderen.

Lernfeld 4:        Elektrotechnische Gefahren erkennen und beseitigen                                   1. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, elektrotechnische Gefahren im Rahmen der
Feuerwehrtätigkeit zu erkennen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren elektrotechnische Gefahren (Gleichstrom, Wechselstrom, Dreiphasen-
wechselstrom). Sie wenden technische Unterlagen an, auch fremdsprachige, und prüfen Auftragsunterlagen im
Hinblick auf Gefahrenabwehr und Durchführbarkeit. Sie skizzieren Schalt- und Installationspläne.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren und beurteilen Leitungswege und elektrische Betriebsmittel unter Be-
achtung örtlicher Gegebenheiten und technischer Regeln.
Sie prüfen die elektrische Energieversorgung, erkennen Fehler in elektrotechnischen Baugruppen und beheben
sie (Messverfahren, Prüfverfahren, Funktionsprüfung, Fehlersuche). Dazu verwenden sie geeignete Werkzeuge
und Maschinen und berücksichtigen Vorschriften der Arbeits- und Anlagensicherheit (Schutzeinrichtungen,
Schutzklassen, Schutzarten) sowie des Gesundheitsschutzes.
Sie setzen Aggregate zur Stromerzeugung ein und betreiben Beleuchtungs-, Signal- und Arbeitsgeräte.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergebnis. Dabei beziehen sie Aspekte
der Gefahrenabwehr und Qualitätssicherung in ihre Überlegungen ein und diskutieren im Team die Folgen von
Fehlern.
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Lernfeld 5:        Bautechnische Gefahren erkennen und beseitigen                                        2. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bautechnische Gefahren im Rahmen der Feuer -
wehrtätigkeit zu erkennen und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen.
Die Schülerinnen und Schüler erfassen einsatzbezogene Arbeitsaufträge, wenden technische Unterlagen (Konstruk-
tionszeichnungen, Funktionsbeschreibungen, Normen) an, auch fremdsprachige, und prüfen sie auf Durchführbar-
keit.
Die Schülerinnen und Schüler planen und fertigen Konstruktionen zum Sichern und Abstützen. Dazu wählen sie ge-
eignete Materialien (Holz, Holzwerkstoffe, Dichtstoffe, Dämmstoffe), Verbindungen und Verbindungsmittel (Befesti-
gungstechnik, Beschläge, Schließtechnik) aus. Sie skizzieren konstruktive Lösungen und führen materialbezogene
Berechnungen durch (Maßordnung, Hochbau).
Zur Fertigung verwenden sie geeignete Werkzeuge und Maschinen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit
und des Gesundheitsschutzes.
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Arbeitsprozess und das Arbeitsergebnis und diskutieren unterschied-
liche Lösungsmöglichkeiten.

Lernfeld 6:        Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten                                         2. Ausbildungsjahr
                          sicherstellen                                                                                             Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahr-
zeuge, der darauf verlasteten Geräte und stationären Löschanlagen herzustellen und zu erhalten.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren und prüfen Funktionseinheiten und führen routinemäßige Funktions -
kontrollen an Fahrzeugen (Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen), Geräten und Ausrüstungsgegenständen
(Schutzkleidung, Schutzgeräte, Schläuche, Armaturen, Zubehör, Rettungsgeräte, Sanitätsgeräte, Wiederbelebungs-
geräte, Beleuchtungsgeräte, Signalgeräte) durch. Sie dokumentieren die durchgeführten Arbeiten. Dabei nutzen sie
Herstellerunterlagen und wenden Möglichkeiten der digitalen Informations- und Kommunikationstechnik an.
Nach Einsätzen führen sie die notwendigen Pflege- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten durch. Sie
zeigen dabei Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein und berücksichtigen die Vorschriften für den Arbeitsschutz.
Sie bewerten die Bedeutung dieser Maßnahmen unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Umweltschutz (Verschleiß, Korrosionsschutz, Betriebsstoffe, Entsorgung). Sie stellen die Kommunika-
tion mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen sicher.

Lernfeld 7:        Einsatzstellen einrichten und sichern                                                              2. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, örtliche Gegebenheiten im Hinblick auf Gefah-
renabwehr und notwendige Verhaltensmaßnahmen zu sichten, zu bewerten und Einsatzstellen einzurichten.
Die Schülerinnen und Schüler richten Einsatzstellen, Bereitstellungsräume und Ablageplätze ein, sichern und betrei-
ben diese mit den der Feuerwehr zur Verfügung stehenden Mitteln (Geräte für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen,
Energieversorgung, Einsatzstellenausleuchtung, Löschwasserversorgung, -entnahme, -förderung, -rückhaltung).
Die Schülerinnen und Schüler beachten das Gebot der Verhältnismäßigkeit und berücksichtigen betriebsspezifische
Besonderheiten, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe und zu Gefahren der Einsatzstelle (Objekt-
kunde, Objektbegehungen, Werterhaltung). Sie stehen in einem intensiven Kontakt zu den Einsatzbeteiligten.
Sie räumen Einsatzstellen, indem sie Anforderungen für den Abtransport und die Lagerung von Sachwerten formu-
lieren. Hierbei berücksichtigen sie Herstellerangaben sowie betriebliche Vorgaben.
Die Schülerinnen und Schüler diskutieren und bewerten das gesamte Vorgehen mit den Beteiligten. In diesem
Zusammenhang sind sie sich ihrer Verantwortung der Arbeit im Team bewusst.
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Lernfeld 8:        Einrichtungen und Pläne des vorbeugenden                                                  2. Ausbildungsjahr
                          Brandschutzes überprüfen                                                                     Zeitrichtwert: 60 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bauliche, technische und organisatorische
Maßnahmen und Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes im Betrieb zu prüfen.
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Einsatzpläne für die Feuerwehr (betriebliche Gefahrenabwehrpläne, Alar-
mierungspläne) und berücksichtigen Rechtsgrundlagen.
Sie klassifizieren und beurteilen Baustoffe und Bauteile hinsichtlich des Brandverhaltens und Feuerwiderstandes.
Daraus leiten sie Hinweise für den Einsatz ab.
Die Schülerinnen und Schüler prüfen ortsfeste Brandschutzeinrichtungen und Anlagen zur Löschwasserversorgung
(Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkler-, Berieselungs-, Schaumlösch-, Pulverlösch-, Gaslöschanlagen,
Steigleitungen, Anschlusseinrichtungen, Feuerschutzabschlüsse, Brand- und Gefahrenmeldeanlagen). Sie unter-
stützen Maßnahmen zur Sicherstellung deren ordnungsgemäßer Funktion.
Die Schülerinnen und Schüler führen Brand- und Sicherheitswachen unter Anwendung der gültigen Vorschriften
durch. Sie leiten in diesem Zusammenhang andere zum sicheren Arbeiten an und sind sich ihrer Verantwortung be-
wusst.

Lernfeld 9:        Einsätze zur Brandbekämpfung durchführen                                                 3. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                           Zeitrichtwert: 100 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, bauliche, technische und organisatorische
Maßnahmen und Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes im Betrieb zu prüfen.
Sie bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursachen und leiten davon die notwendigen Maßnahmen zur
 Eigensicherung, zur Menschenrettung (Absuchen von Räumen, Atemschutzüberwachung) und zum Schutz der
Sachwerte ab.
Dabei befolgen sie Feuerwehrdienstvorschriften (Alarm- und Ausrückeordnung), Unfallverhütungsvorschriften und
betriebliche Vorgaben. Im Löscheinsatz gehen sie nach standardisierter Aufgabenverteilung in einem Trupp, einer
Staffel oder Gruppe vor (Sicherheitstrupp). Sie übernehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte, Betroffene und
sich selbst.
Die Schülerinnen und Schüler bedienen Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Schutzausrüstung einschließlich
der Kommunikations- und Atemschutzgeräte, die bei einer Brandbekämpfung und Menschenrettung eingesetzt
werden. Sie nutzen stationäre Einrichtungen zur Brandmeldung und Brandbekämpfung.
Unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der betrieblichen Notwendigkeiten setzen sie Lösch-
mittel und Löscheinrichtungen situationsbezogen ein (Brandbekämpfungstechniken, Be- und Entlüften).
Die Schülerinnen und Schüler führen patientengerechte Maßnahmen zur Personenrettung durch. Sie reflektieren
den Einsatzverlauf und diskutieren Möglichkeiten zur Verbesserung.
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Lernfeld 10:      Einsätze zur technischen Hilfeleistung durchführen                                      3. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                           Zeitrichtwert: 100 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Maßnahmen zur technischen Hilfeleistung und
Menschenrettung durchzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursachen und leiten davon die not-
wendigen Maßnahmen zur Eigensicherung, zur Menschenrettung (Verkehrsunfälle, Hoch- und Tiefbauunfälle,
Hochwassereinsätze, Wasser- und Eisrettung, Absturzsicherung und Höhensicherung, Rettung mit Hubrettungs-
fahrzeugen) und zum Schutz der Sachwerte ab.
Dabei befolgen sie die Feuerwehr-Dienstvorschriften (Alarm- und Ausrückeordnung), die Unfallverhütungsvorschrif-
ten und betriebliche Vorgaben. Im technischen Hilfeleistungseinsatz gehen sie nach standardisierter Aufgaben -
verteilung in einem Trupp, in einer Staffel oder Gruppe vor. Sie verständigen sich über das Vorgehen. Sie über -
nehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte, Betroffene und sich selbst.
Sie setzen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der betrieblichen Notwendigkeiten die
Geräte zur technischen Hilfeleistung situationsbezogen ein (Schließanlagen, Zugänge, Aufzüge, Abstützungen,
 Aussteifungen, Unterbauungen, hydraulische Geräte, pneumatische Geräte). Hierbei analysieren sie mechanische
Gegebenheiten (Kräfte, Momente).
Die Schülerinnen und Schüler führen patientengerechte Maßnahmen zur Personenrettung durch.

Lernfeld 11:      ABC-Einsätze durchführen                                                                                 3. Ausbildungsjahr
                                                                                                                                             Zeitrichtwert: 80 Stunden

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Schadenfälle in Verbindung mit Gefahren durch
radioaktive Stoffe und Materialien (A-Einsatz), biologische Stoffe und Materialien (B-Einsatz) und chemische
Stoffe und Materialien (C-Einsatz) zu bekämpfen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Stoffe, von denen bei Herstellung, Verwendung, Lagerung und
Transport besondere Gefahren ausgehen können. Sie nutzen Stoffinformationssysteme zur Beschaffung von Infor-
mationen über Gefahrstoffe (Gefahrgutkennzeichnung, Transportpapiere, Gefahrengruppen).
Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Gefahrenlage, erfassen mögliche Ursachen und leiten davon die not-
wendigen Maßnahmen zum Eigenschutz, zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Rettung gefährdeter Personen ab
(Inkorporation, Kontamination, gefährliche Einwirkung von außen). Sie bauen Dekontaminationsstellen auf und
führen geeignete Dekontaminationsmaßnahmen durch.
Im ABC-Einsatz gehen sie nach standardisierter Aufgabenverteilung in einem Trupp, in einer Staffel oder Gruppe vor.
Dabei befolgen sie die Feuerwehr-Dienstvorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften und betriebliche Vorgaben.
Sie übernehmen Verantwortung für andere Einsatzkräfte, Betroffene und sich selbst. Die Schülerinnen und Schüler
führen patientengerechte Maßnahmen zur Personenrettung im ABC-Einsatz durch (ABC-Sonderfahrzeuge).
Sie verwenden die der Gefahrenlage angemessene Schutzkleidung und setzen die Sonderausrüstungen für ABC-
Einsätze (Geräte zum Eingrenzen, Auffangen und Abdichten, Geräte zum Umfüllen und Fördern) unter Berücksich-
tigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und der betrieblichen Notwendigkeiten ein. Durch die Verwendung von
Mess- und Warngeräten erfassen sie ABC-Gefahrstoffe und werten die Messergebnisse aus.
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